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Teilnahmebedingungen   

Gültig ab %. November &'&( 

Anmeldung 

Die Handwerkskammer des Saarlandes bietet Lehrgänge, Seminare und Kurse zur Fort- und Weiterbildung 

an. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn die entsprechenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden.  

Die Teilnahme an einer Fort- und Weiterbildungsmaßnahme begründet keinen Anspruch auf Zulassung zu 

einer entsprechenden Abschlussprüfung. Die Zulassung zu einer Prüfung muss vom Teilnehmer beantragt 

werden und richtet sich nach den Zulassungsbedingungen der jeweiligen Prüfungsordnungen.  
 

I. Weiterbildung und Meistervorbereitung - Teilzeit  

Die Anmeldung kann in Textform erfolgen, unter Angabe des Namens, der Wohnanschrift und der genauen 

Lehrgangsbezeichnung oder über die Webseite unter Verwendung des Anmeldeformulars. Eine 
telefonische Anmeldung kann nur berücksichtigt werden, wenn eine Bestätigung in Textform mit einer Frist 

von drei Tagen erfolgt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Mit der 

Unterschrift auf dem Anmeldeformular oder dem Bestätigen der Teilnahmebedingungen bei der Online-

Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an.  

 

II. Saarländische Meister- und Technikerschule (SMTS) - Vollzeit 

Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.smts-saarland.de oder unter Verwendung der von der 

Saarländischen Meister- und Technikerschule zur Verfügung gestellten Formulare und Beifügung der 

gesonderten Nachweise. Anmeldungen sind laufend möglich und werden in der Reihenfolge des Eingangs 

berücksichtigt.  

 

 

Zahlungsbedingungen  
 

Die Gebühren für eine Fort- und Weiterbildungsmaßnahme sind nach Erhalt der Gebührenrechnung, 

spätestens vor Beginn der Maßnahme, auf das angegebene Konto zu überweisen.  

 

Eine Ratenzahlung ist nur in Ausnahmefällen aufgrund einer besonderen Vereinbarung möglich.  

 

Ein Anspruch auf Ratenzahlung besteht nicht.  

 

Prüfungsgebühren werden mit gesonderter Gebührenrechnung angefordert. 
 

 

Abmeldung  
 

Die Abmeldung bedarf der Textform und wird mit Zugang bei der Handwerkskammer wirksam. Maßgeblich 

für die Berechnung eventuell anfallender Gebühren nach den folgenden Bedingungen ist der Zugang der 

Abmeldung bei der Handwerkskammer.  
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Seminare bis !" Unterrichtsstunden 

n Bis %! Tage vor Beginn entstehen keine Kosten. 

n Ab dem %). Tag bis zum Beginn Berechnung von &( * der Gebühr 

n danach Berechnung der vollen Gebühr.  

 

Seminare und Lehrgänge über !" Unterrichtsstunden  

n Bis vier Wochen vor Beginn entstehen keine Kosten. Danach bis zum Beginn, Berechnung von &( * der 

Gebühr, maximal &'' Euro. 

n Bei Nichterscheinen, Berechnung der vollen Gebühr, maximal !'' Euro. 

n Nach Beginn ist eine Abmeldung jeweils vier Wochen zum Monatsende hin möglich. Der Gebührenanteil, 

der bis zum Wirksamwerden des Kündigungstermins anfällt, wird in Rechnung gestellt, mindestens 

jedoch !'' Euro. 

 

 

Durchführung  
 

Die Lehrgänge können nur durchgeführt werden, wenn die erforderliche Teilnehmerzahl erreicht wird. Bei 

Absage eines Lehrganges ist ein Rechtsanspruch gegenüber der Handwerkskammer des Saarlandes 

ausgeschlossen. Änderungen der Zahl der Unterrichtsstunden, der Unterrichtstermine und des Lehrplanes 

behält sich die Handwerkskammer des Saarlandes vor. Bei Änderung wird sich die Handwerkskammer 

bemühen, die Belange der Teilnehmer zu berücksichtigen. Wir behalten uns vor, den Präsenzunterricht 

auch durch Online-Unterricht/eLearning-Angebote zu ersetzen. Die den Teilnehmern entgeltlich oder 
unentgeltlich ausgehändigten Unterrichtsmaterialien sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie 

dürfen weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht werden.  

 

Die Hausordnung der Handwerkskammer des Saarlandes ist Bestandteil der Teilnahmebedingungen.  

 

Für die Lehrgänge an der SMTS gelten neben der Schul- und Zeugnisordnung auch die Schul- und 

Prüfungsordnung an Fachschulen für Technik +APO-T0. Der Lehrgangsteilnehmer erkennt diese an. Die 

Hausordnung ist im jeweiligen Schulungszentrum während der üblichen Geschäftszeiten einzusehen. 

 

 

Schlussbestimmungen  
 

Die Handwerkskammer des Saarlandes haftet bei Unfall im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Sie 

haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bei Beschädigung, Verlust und Diebstahl mitgebrachter 

Gegenstände oder Kraftfahrzeuge. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Saarbrücken.  

 

Von diesen Teilnahmebedingungen abweichende Vereinbarungen bedürfen, um wirksam zu werden, 

grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung. 
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HAUSORDNUNG 

1. Die Handwerkskammer des Saarlandes unterhält zur Durchführung von Lehrgängen, 

Prüfungen und sonstigen Maßnahmen im Rahmen der beruflichen Bildung 

Bildungsstätten: 

die Akademie des Handwerks (AdH) und 

die Gewerbeförderungs- und Technologiezentrale (GTZ). 

Die zwei Bildungsstätten und die HWK-Zentrale sind Eigentum der Handwerkskammer. 

2. Zutritt zu den Bildungsstätten haben alle Personen (nachfolgend „Teilnehmer“ 

genannt), die an Maßnahmen der Handwerkskammer oder an Maßnahmen von Dritten, 

welche mit Genehmigung der Handwerkskammer durchgeführt werden, beteiligt sind. 

Anderen Personen ist der Zutritt zu den Schulungs- und Bildungsbereichen nur mit 

Zustimmung des Leiters der jeweiligen Bildungsstätte gestattet. 

3. Die Handwerkskammer des Saarlandes ist Hausherr der Bildungsstätten und der HWK-

Zentrale. 

Die Haustechniker üben das Hausrecht namens der Handwerkskammer aus. 

Die Ausbildungsmeister, Lehrkräfte und Aufsichtspersonen üben das Hausrecht namens 

der Handwerkskammer in den Schulungsbereichen aus. Die Geschäftsbereichs- und 

Fachbereichsleiter in der HWK-Zentrale. 

4. Jeder Teilnehmer an den in den Bildungsstätten stattfindenden Maßnahmen ist für 

Ordnung und Sauberkeit an dem zugewiesenen Platz verantwortlich. Toiletten, 

Waschräume und Aufenthaltsräume sind in sauberem Zustand zu verlassen. 

Soweit für Unterrichtsräume Stellpläne bestehen, sind diese zu beachten. Es ist 

sicherzustellen, dass es nach Beendigung der Maßnahmen die Gestellung des Mobiliars 

dem Stellplan entspricht. Die Fenster sind zu schließen und die Beleuchtung ist 

auszuschalten. 

5. Die Handwerkskammer übernimmt keine Haftung für eingebrachte Wertsachen. 

Dies gilt auch für die auf den Parkplätzen der Handwerkskammer abgestellten 

Fahrzeuge. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 

Weiterhin gilt ein generelles Verbot von (Elektro-) Kleinstfahrzeugen (Scooter, E-

Scooter, E-Fahrräder, usw.) in den Gebäuden der HWK. 

6. Die Teilnehmer an Maßnahmen sowie Besucher haften für die von ihnen verschuldeten 

Schäden an den technischen Einrichtungen und Versorgungsanlagen. Vorsätzlich oder 

grob fahrlässig hervorgerufene Schäden werden zur Anzeige gebracht.  

Die technischen Einrichtungen dürfen nur nach Weisung der Ausbildungsmeister, 

Lehrkräfte und Aufsichtspersonen benutzt werden. 

Schäden an den technischen Einrichtungen und Versorgungsanlagen, Verlust von 

Eigentum und Unfälle sind zur Weitergabe an den Geschäftsbereich „Zentrale Dienste“ 

sofort den Ausbildungsmeistern, Lehrkräften, Aufsichtspersonen und Haustechnikern 

schriftlich zu melden. 

 Die Benutzung der Aufzüge erfolgt auf eigene Gefahr. 

Bei der Überlassung von Räumen an Dritte geht die Haftung für etwaige Personen- 

und Sachschäden auf diese über. 

7. Teilnehmer an ergänzenden überbetrieblichen Unterweisungsmaßnahmen sollen 

das Gebäude der Bildungsstätten grundsätzlich nicht verlassen. 

Das Verlassen des Schulungsgeländes ist allerdings zum Kauf von Nahrungsmitteln 

in den Pausen kurzzeitig erlaubt. Diese Regelung gilt nur dann, wenn das Bistro der 

HWK des Saarlandes ferienbedingt geschlossen ist. 

8. In allen Gebäuden der Handwerkskammer gilt generelles Rauchverbot. 

Der Umgang mit Feuer und offenem Licht ist verboten. Raucherzonen befinden 

sich im Außenbereich. 

9. In der Ausbildung dürfen private Elektrogeräte ohne ausdrückliche Genehmigung 

nicht verwendet werden.  

10. Auf dem gesamten Gelände der Handwerkskammer des Saarlandes ist der 

Konsum, Besitz und sonstige Umgang mit legalen und illegalen Betäubungs- und 

Rauschmitteln strengstens untersagt. Personen, die unter Einfluss von Alkohol, 

Betäubungsmitteln, Rauschmitteln und/oder starken Medikamenten stehen, 

gefährden sich und andere. Hieraus resultierende Beeinträchtigungen des 

Schulungs- und Prüfungsbetriebs werden nicht toleriert. Verstöße gegen die 

vorgenannten Regeln können mit dem Ausschluss von der besuchten Maßnahme 

bis hin zum Hausverbot geahndet werden.  

11. Die Entsorgung von Sonderabfällen ist nur in den dafür vorgesehenen Behältern 

zulässig. 

12. Geräte der Unterhaltungselektronik dürfen von Teilnehmern an Maßnahmen in 

den Bildungsstätten nicht abgespielt werden. Die Benutzung von Mobiltelefonen 

(Handys) ist während der Maßnahmen nicht erlaubt. Diese sind abzuschalten. 

13. Die Pausenzeiten sind pünktlich einzuhalten. 

14. Die Brandschutzordnung über das „Verhalten im Brandfall“, der Evakuierungsplan 

und die Flucht- und Rettungspläne sind Bestandteil dieser Hausordnung. 

Saarbrücken, 2. Februar 2026 

                   Helmut Zimmer                                Hans-Ulrich Thalhofer 

          Präsident                                      Stv. Hauptgeschäftsführer 

                   Helmut Zimmer                                Hans-Ulrich Thalhofer  Hel t Zi


